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Mit Geh .• Fahr- und L@itungs
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(§ 9 Abs. 1 Nr, 21 BauGB) 
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Flurgrenze 

Flurstücksgrenze 

Gebäudegrenze 

Topographische Linie 
(Mauer, Zaun , Fahrbahn
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nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig Straßenhöhe in Meter über NHN 
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AKTGa 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Umgrenzung 110n Flächen für Maß
nahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur 
und Landsch:ift 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 Bau GB) 

Bundesstraße mit Nummer 

Landstraße mit Nummer 

Kreisstraße mit Nummer 

Angefertigt: Düsseldorf, den 

B 326 

L 22B 

K, 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

Der Oberbürgermeister 
Vermessungs- und 

Katasteramt 
Im Auftrag 

Wenn die Straßenbegrenzungslinie mit der Baulinie 
b~w. der B"U!J'en~e ws„mmmenfällt , ist d ie Signatur 
der Baulinie b~. der Baugrenze eingetragen worden. 

eingeschränktes Gewerbegebiet 

Industriegebiet 

GEe GEe 

G( 

Der Ratsausschuss für Planung und Stadt· 
entwicklung der St<ldt h<1t am die 
Aufstell ung eines B,;ibauungsp lanes gemäß 
Paragraf 2 Absatz 1 BauGB beschlossen. 

61/12 -B ·061018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

Sondergebiet 

Die aufgrund des Beschlusses des Ratsaus. 
,;;chu:;,;;es für Planung und St<ldtentwicklung der 
Stadt vom nach Paragraf 3 
Absatz 1 BauGB durchzuführende Öffentlichkeits· 
beteiligung erfolgte am 

61/12 - B-06/018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

Der Ratsau sschu ss für Planung und Stadt
entwicklung der Stadt h<1I am 
beschlossen , sainan am gefa&stan 
Beschluss zu ändern. 

61112 • B · 06/018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

auf Meter 
üb" NHN 

WH min . 

WH max. 

nur Hausgruppen zulässig 
Einfriedungsmauer 
ggf. mit Höh@nangabe 
(§ 89 Ba1.10 NRW) 

Der Ratsausschuss für Planung und Stadt
•mlwicklung der Stadt h<1I am 
dem Entwurf und seiner Begründung für die 
öffentliche Auslegung gemäß Paragraf 3 Absatz 2 
BauGB zugestimmt. 

61112 • B • 06/018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

Dieser Plan hat mit der Begründung gemäß 
Paragraf 3 Absatz 2 BauGB nach ortsüblkher 
Bekanntmachung im Düsseldorfer Amtsblatt 
Nummer vom in der Zeit 
vom bis einschließlich 

61112 • B - 06/018 
Düsseldorf, den 

öffentlich ausgelegen. 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 

erf. - -

zul.===~ 
Gebiiudefrontcn mit Uirmschutz 
gern. Nr. 5 . .!1der te~tlichen Festsetz 
Beurteilungspegel i!: ES dB(AI (BP68) 

Der Ralsausschuss für Planung und Stadt
entwicklung der S1ad1 hat am 
den Änderungen und Ergänzungen und der 
erneuten öffentlicheri Auslegung bezüglich der 
Änderungen im Erläuterungsplan zugestimmt. 

61 /12 - B - 06/018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplan ungsamt 

Im Auftrag 

Umgrenzung \/On Fl.äch,m zum 
Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 
(§ O Abs. 1 Nr. 25 a) und Abs. e Bau GB) 

Dieser Plan hat mit der Begründung gemäß 
Paragraf 3 Absatz 2 in Verbind1.1ng mit Paragraf 4a 
Absatz 3 BauGB nach ortsüblicher Bekannt
machung im Düss@ldorfer Amtsblatt Nummer 
110m in der Zeit vom 
bis einsch ließlich bezüglich der 
Änd@rungen und Ergänzungen öffentlich 
ausgelegen. 

61 /12-8-061018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Sto.dtplnnungsamt 

Im Auftrag 
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Umgrenzurig von Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Ertl<1ltung von Bä1.1men, 
Strä1.1cho:.rn und ~onstigo:.n 
Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) und Abs. 6 BauGB) 

Nachrichtlich übernommen: 
vorh. Ver- und Entsorgungs
leitungen wie beschriftet; 
ggf. mit Sch utzstr@if,;,n 
z. B. FG = Ferngasleitung 

oberirdisch 

•••• • • •••• 

unterirdisch - 0 -0-0 -

Umgrenzurig der Flächen, deren 
Böden erhebl ich mit umweltgefähr- ~ 
denden Stoffen belastet sind ~ 
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauG8) 
Altstanclort z.B. Nr. 8080 AS 8080 
Altabla erun z.B. Nr. 30 AAJO 

Umgrenzung 
Archäologische Bodenfunde 
gemäß Punkt 7 .2 der textl ichen Festsetzungen 
Umgrenzung der planfest-
gestellten Fläche zur 
Wiederherstellung des 
Allen Schwarzbachgraben 

Umgrenzung von 
Frischlufldurchzugsbereichen 

Umgrenzung des Bauschutz- X:XXXXXX 
berelches nach Luftverkehrsgesetz 

Umgrenzung der Fläche gemäß 
Punkt 7.1 der textlichen 
Fesl!:ielzungen 

Anbauverbotszone bzw. Anbau-
beschrllnkung nach§ 9 FStrG 

Einfahrtsbereich 

Der Rat der Stadt hat diesen Plan einschließlich der 
Änderungen und Ergänzungen in seiner Sitzung am 

gemäß Paragraf 10 Absatz 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. 

Der Beschl uss des Rates vom 
und die öffentliche Auslegung dieses Bebauungs
planes mit d,;i r Begründung sind laut Bekannt-
machungsanordnung vom im 

61 /12 - B - 06/018 
Düsseldorf, den 

Oberbürgermeister 

Düsseldorfer Amtsblatt Nummer vom 
gemäß Paragraf 10 Absatz 3 BauGB 

ortsüblich bekannt gemacht worden. 

61 112 - B - 06/018 
Düsseldorf, den 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrag 
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